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An: Kreis Steinburg Vet Von: 

Fax-Nr.: 04821699329 

  

Datum: 28.9.2022 

Betreff: Ergebniszusammenfassung 

PER FAX 

Kreis Steinburg 

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 23.09.2022 zu meiner IZG-SH-Anfrage Veröffentlichungen 
Zu R. Thomsen EU-Großschlachterei GmbH nach LFGB [#258446|]. 

Ich interpretiere Ihre Auskunft dahingehend, dass Ihre Behörde KEINE Veröffentlichungen zum 
Betrieb R. Thomsen EU-Großschlachterei GmbH getätigt hat. 

Demnach istm.E. die Behauptung Ihrer Behörde 

"Das bedeutet, dass Beanstandungen, die derart schwerwiegend sind, dass sie unter 

Berücksichtigung der angeführten Rechtsprechung veröffentlicht werden dürfen, bereits nach der 
heutigen Rechtslage veröffentlicht werden müssen. Dies geschieht in Schleswig-Holstein für alle 

Kreise und kreisfreien Städte zentral auf der Homepage des Verbraucherschutzministeriums ." 

in den rechtswidrgen Bescheiden zu VIG-Anfragen über FragDenStaat tatsachenwidrig. 

Warum belügt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtdes Kreises Steinburg 
Anfragestelleriinnen? 

Mit freundlichen Grüßen,


